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Gericht 

Asylgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

04.03.2009 

Geschäftszahl 

B1 237593-0/2008 

Spruch 

B1 237.593-0/2008/20E 
 

Im Namen der Republik 
 

Der Asylgerichtshof hat gemäß §§ 75 Abs 1 und 7 Asylgesetz 2005 idF BGBl I 4/2008 iVm § 66 Abs 4 AVG 
1991 durch den Richter Dr. Ruso als Einzelrichter über die Beschwerde des XXXX, Staatsangehörigkeit 
Afghanistan, gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 05.05.2003, Zahl: 03 02.246-BAE zu Recht 
erkannt: 
 

Der Beschwerde des XXXX vom 15.05.2003 gegen den Bescheid des Bundesasylamtes vom 05.05.2003, Zahl: 
03 02.246-BAE wird stattgegeben und XXXX gemäß § 7 Asylgesetz 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 (AsylG) Asyl 
gewährt. 
 

Gemäß § 12 AsylG wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt. 

Text 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 
 

I Gang des Verfahrens und Sachverhalt: 
 

1.1 Der Beschwerdeführer ist am 24.01.2003 unter Umgehung der Grenzkontrolle ins Bundesgebiet eingereist 
und im Gemeindegebiet von Halbthurn angehalten worden. Vor der GBS Neusiedl am See hat er daraufhin einen 
Asylantrag gestellt. 
 

Mit dem angefochtenen Bescheid des Bundesasylamtes vom 05.05.2003 wurde der Asylantrag des 
Beschwerdeführers gemäß § 7 AsylG abgewiesen (Spruchpunkt I). Gemäß § 8 AsylG wurde festgestellt, dass 
seine Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung nach Afghanistan nicht zulässig ist (Spruchpunkt II) 
und ihm "für den Fall des Eintritts der Rechtskraft der Spruchpunkte I. und II." 

gemäß § 15 AsylG eine Aufenthaltsberechtigung befristet auf drei Monate erteilt (Spruchpunkt III). 
 

In weiterer Folge wurden für den Beschwerdeführer durch das Bundesasylamt erstmals mit Bescheid vom 
07.02.2006 gemäß § 8 Abs. 4 AsylG 2005 befristete Aufenthaltsberechtigungen mit jeweils einjähriger 
Befristung, zuletzt mit Bescheid vom 16.02.2009 bfristet bis 21.02.2010, erteilt. 
 

1.2 Gegen Spruchpunkt I. des Bescheids vom 05.05.2003 wurde binnen offener Frist mit Schriftsatz vom 
15.05.2003 Beschwerde erhoben, worin der Beweiswürdigung des angefochtenen Bescheides entgegengetreten 
wurde und mit der als Beweismittel die Kopie eines angeblich gegen den Beschwerdeführer gerichteten 
Haftbefehls sowie einer für den Beschwerdeführer ausgestellte Identitätskarte des Nationalen Olympischen 
Komitees von Afghanistan vorgelegt wurden. 
 

1.3 Am 22.08.2005 und am 09.11.2005 fanden vor dem unabhängigen Bundesasylsenat ebenso wie in weiterer 
Folge am 03.03.2009 vor dem Asylgerichtshof Termine einer öffentlichen mündlichen Verhandlung statt. Dabei 
machte der Beschwerdeführer ergänzende Angaben zu seiner Bedrohungssituation und es wurde über die 
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Situation im Herkunftsstaat Beweis erhoben Beim Verhandlungstermin am 09.11.2005 legte der 
Beschwerdeführer auch die Originale des Haftbefehles und seines Sportlerausweises vor. Am 30.03.2006 legte 
der Beschwerdeführer die Kopien von Seiten einer afghanischen Sportzeitung beim unabhängigen 
Bundesasylsenat vor, die einen (auch) ihn betreffenden Bericht enthalten. 
 

1.4 Durch den Unabhängigen Bundesasylsenat wurde die Kriminaltechnik Österreich im Bundesministerium für 
Inneres um Untersuchung des vom Beschwerdeführer im Verfahren vorgelegten Haftbefehles ersucht und teilte 
dazu mit Schreiben vom 29.04.2008 mit, dass zum verwendeten Formularvordruck kein Informations- oder 
Vergleichsmaterial vorliege. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sei keine Beurteilung des Formularvordruckes 
möglich. Bei der Untersuchung der behördlichen Eintragungen (Ausfüllschriften/Stempelabdrucke) ergaben sich 
keine Hinweise auf das Vorliegen einer Verfälschung. 
 

2. Sachverhalt: 
 

2.1 Zur Person des Beschwerdeführers wird festgestellt: 
 

Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger von Afghanistan und gehört der paschtunischen Volksgruppe an. 
Sein Name ist XXXX, und er stammt aus der Stadt Kabul. 
 

Der Beschwerdeführer hat nach Absolvierung einer entsprechenden Ausbildung zu einem Zeitpunkt, zu dem das 
kommunistische Regime in Afghanistan bereits durch die Mujaheddin-Regierungen abgelöst worden war, eine 
Autoreparaturwerkstätte in Kabul geführt. Nach der Übernahme der Herrschaft über Kabul durch die 
Talibanbewegung wurde der Beschwerdeführer durch die Taliban etwa ein Jahr lang in Kabul für die Tätigkeit 
als Automechaniker herangezogen und in weiterer Folge in derselben Funktion auch außerhalb von Kabul zur 
Wartung von Fahrzeugen von militärischen Einheiten der Taliban eingesetzt. Bei der militärischen Niederlage 
der Taliban gegen die Koalitionsstreitkräfte und die sogenannte Nordallianz gegen Ende des Jahres 2001 befand 
sich der Beschwerdeführer an einem Frontabschnitt nördlich von Kabul und flüchtete nach der Auflösung der 
militärischen Einheiten der Taliban gemeinsam mit anderen von diesen herangezogenen 
Kraftfahrzeugmechanikern nach Kabul, wo er sich bei seiner Familie aufhielt. 
 

Der Beschwerdeführer wurde im Februar 2002 durch Mujaheddineinheiten festgenommen, für ca. 3 Monate 
angehalten und während dieser Anhaltung auch misshandelt und gefoltert. Ihm wurde vorgeworfen, mit den 
Taliban kooperiert zu haben. Er wurde nach Interventionen und der Zahlung von Bestechungsgeld entlassen. 
Etwa eine Woche später wurde er neuerlich durch eine bewaffnete Gruppierung festgenommen und eine Woche 
lang angehalten, bis er neuerlich nach Zahlung von Bestechungsgeld freigelassen wurde. Am Tag seiner 
Freilassung gelangte dem Beschwerdeführer durch eine Mitteilung seines Schwagers zur Kenntnis, dass gegen 
ihn ein Haftbefehl bestehe, worin ihm die Zusammenarbeit mit Taliban zum Vorwurf gemacht werde. Drei Tage 
danach verließ der Beschwerdeführer Kabul und begab sich nach Herat und reiste in weiterer Folge aus dem 
Herkunftsstaat aus. 
 

Im Falle der Rückkehr nach Afghanistan ist zu erwarten, dass der Beschwerdeführer mit maßgeblicher 
Wahrscheinlichkeit wegen des ihm zumindest unterstellten Naheverhältnisses zum Taliban-Regime mit einer 
Bedrohung seiner Freiheit oder seiner körperlichen Integrität zu rechnen hat, ohne durch die Behörden seines 
Heimatstaates davor wirksamen Schutz finden zu können. 
 

2.2 Zur Lage in Afghanistan wird festgestellt: 
 

Die afghanische Geschichte der letzten Jahrzehnte ist geprägt von der Besatzung durch die Sowjetunion, dem 
Bürgerkrieg zwischen den Mujaheddin-Gruppen und der Gewaltherrschaft der Taliban. Eine gewachsene Kultur 
des politischen Diskurses und der friedlichen Beilegung von Konflikten gibt es daher weder auf persönlicher 
noch auf politischer Ebene. 
 

Hinzu kommt, dass Blutrache und Fehden zwischen Familien, Clans und Stämmen, insbesondere in der 
paschtunischen Stammesgesellschaft des Südens und Ostens des Landes, seit jeher gängige Formen der 
Auseinandersetzung darstellen. 
 

Auf der Grundlage des Petersberger Abkommens von 2001 wurden zwischenzeitlich vier wesentliche Schritte 
zum Wiederaufbau staatlicher Strukturen unternommen: Die Einberufung 
 

einer Sonderversammlung von "Räten" ("Emergency Loya Jirga"), Einsetzung einer Übergangsregierung, die 
Durchführung von Präsidentschafts- und Parlamentswahlen und die Verabschiedung einer Verfassung. 
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Afghanistan ist damit eine formal funktionierende Demokratie mit Gewaltenteilung. In der Praxis existieren 
allerdings vielfältige vordemokratische Parallelstrukturen. 
 

In weiten Teilen Afghanistans finden nach wie vor militärische Auseinandersetzungen zwischen 
regierungsfeindlichen Kräften einerseits sowie afghanischen und internationalen Truppen andererseits statt. 
Präsident Karzai hat wiederholt seinen Willen erklärt, Verhandlungen mit den aufständischen Kräften zu führen. 
Diese lassen bislang jedoch keine eindeutige Bereitschaft zu Gesprächen erkennen oder stellen Bedingungen, die 
für die Regierung unannehmbar sind (z.B. Abzug aller ausländischen Streitkräfte). Auch in jenen Teilen des 
Landes, in denen derzeit keine regierungsfeindlichen Kräfte operieren, kommt es regelmäßig zu politisch 
motivierter Gewaltanwendung. Nach wie beherrschen lokale Machthaber verschiedene Regionen v. a. im Norden 
des Landes. Diese bekämpfen die Regierung Karzai zwar nicht mit militärischen Mitteln, wahren aber ihren 
Macht und Einflussbereich vor Ort immer wieder gewaltsam gegenüber rivalisierenden Gruppen. 
 

Die Verfassung enthält einen umfangreichen Menschenrechtskatalog, der politische, wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte umfasst. Gemäß Art. 22 haben Männer und Frauen gleiche Rechte und Pflichten. Artikel 3 der 
Verfassung enthält einen Islamvorbehalt, wonach Gesetze nicht "dem Glauben und den Bestimmungen" des 
Islam zuwiderlaufen dürfen. Auf die Scharia wird nicht ausdrücklich Bezug genommen. Die Verfassung sieht in 
Art. 130 die Anwendung der Scharia in den Grenzen der Verfassung vor, sofern keine andere gesetzliche Norm 
anwendbar ist. 
 

Die Aufteilung staatlicher Macht zwischen Judikative, Exekutive und Legislative ist in der politischen 
Wirklichkeit nur in Ansätzen vorhanden. Das Parlament, das - nach vergleichsweise freien und weitgehend 
fairen Wahlen - im Dezember 2005 erstmals zusammentrat, hat sich bisher nicht als konstruktiver Machtfaktor 
im politischen Gefüge Afghanistans zu etablieren vermocht. Die Formulierung und Durchsetzung politischer 
Vorhaben liegt nach wie vor weitgehend in den Händen der Exekutive. 
 

Das Oberste Gericht ist bislang ebenfalls nicht als wirkungsvolle Kontrollinstanz in Erscheinung getreten. 
Aufgrund seiner langsamen Arbeitsweise hat es mit einem großen Rückstau noch nicht bearbeiteter Fälle zu 
kämpfen. 
 

Die Unabhängigkeit der Justiz und die Justizgrundrechte ("nulla poena sine lege", keine Sippenhaft, 
Unschuldsvermutung, etc.) sind zwar förmlich in der afghanischen Verfassung verankert. In der 
Rechtswirklichkeit ist das Justizsystem aber noch nicht funktionsfähig. Trotz 
 

bereits laufender Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Richter und Staatsanwälte wird es noch etliche Jahre 
dauern, bis das Gerichtssystem dem Anspruch der Verfassung genügen wird. 
 

Neben dem formellen staatlichen Gerichtswesen besteht weiterhin die traditionelle Gerichtsbarkeit. Vor allem 
auf dem Land wird die Richterfunktion weitgehend von lokalen Räten (Schuras) übernommen. Nach Aussage 
des im November 2007 veröffentlichten "Afghan National Human Development Report" werden nach wie vor 
80% aller Rechtsstreitigkeiten im Rahmen dieser informellen Strukturen geregelt. Bei Gericht sind oft nicht 
einmal Texte der wichtigsten afghanischen Gesetze vorhanden. Einigkeit über die Gültigkeit und Anwendbarkeit 
von kodifizierten Rechtssätzen besteht meist nicht. Mangelnde Rechtskenntnis und die mangelnde Fähigkeit zur 
Auslegung verschärfen die Situation. Grundsätze eines fairen Verfahrens nach rechtstaatlichen Prinzipien 
werden von Gerichten oftmals nicht beachtet. Tatsächlich nehmen Gerichte, soweit sie ihre Funktion ausüben, 
eher auf Gewohnheitsrecht, auf Vorschriften des islamischen Rechts (Scharia) und auf die (nicht selten 
willkürliche) Überzeugung des einzelnen Richters Bezug, denn auf staatliche, säkulare Gesetze. Viele Fälle 
werden schlicht durch das Recht des Stärkeren geregelt. Zudem ist davon auszugehen, dass insbesondere 
Schuras die Rechte von Frauen nicht achten. Eine Strafverfolgung außerhalb Kabuls wegen mutmaßlicher 
Menschenrechtsverletzungen ist praktisch nicht möglich. Korruption wird allgemein als großes Problem im 
Justiz- und Verwaltungsbereich wahrgenommen. 
 

Problematisch ist auch die mangelnde Zusammenarbeit zwischen Gerichten, Staatsanwaltschaft und 
Gefängnissen. Im Herbst 2007 kam es deswegen im Gefängnis Pul-e Charki bei Kabul sowie in Zaranj (Provinz 
Nimruz) zu Hungerstreiks von Gefangenen wegen überlanger Gerichtsverfahren. Die Proteste gingen v.a. von 
Kleinkriminellen aus, die nicht die Mittel haben, sich freizukaufen. 
 

In der öffentlichen Verwaltung ist die Situation ähnlich prekär wie im Justizwesen. Weit verbreitete Korruption 
und mangelnde fachliche Qualifikation bis in die höchsten Ebenen der Verwaltung haben eine hohe Ineffizienz 
des Verwaltungsapparats zur Folge. Primäres Kriterium bei der Personalauswahl im öffentlichen Dienst ist 
häufig die Zugehörigkeit zur "richtigen" ethnischen Gruppe oder einem bestimmten Clan. Spitzenpositionen 
sind, v.a. in den Provinzen, oft käuflich oder Erbhöfe lokaler Machthaber, die ihre Vertrauensleute damit 
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"belehnen". Strukturen bzw. Mechanismen, die Verstöße von Amtsträgern gegen Gesetze oder Unfähigkeit 
sanktionieren würden, sind innerhalb des Apparates praktisch nicht vorhanden. (Quelle: 

Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik 
Afghanistan, Stand: Februar 2008, Abschnitt I.1) 
 

Wie insgesamt die staatlichen Strukturen befinden sich auch die Sicherheitskräfte im Wiederaufbau. Die 
Ausbildung polizeilicher Führungskräfte fand seit 2002 unter deutscher Federführung statt und ging im Juni 
2007 auf die europäische EUPOL-Mission über. Die Anforderungen, welche an die Polizeikräfte in Afghanistan 
gestellt werden, unterscheiden sich zum Teil stark von den Aufgaben der Polizei in entwickelten Demokratien. 
Die Polizei trägt in Afghanistan neben der Armee die Hauptlast bei der Bekämpfung der Aufstandsbewegung im 
Süden und hat hohe Verluste zu beklagen (über 1.000 Tote im Jahr 2007). Die Afghanische Nationalpolizei 
(ANP) ist insofern eine primär paramilitärische Organisation. Bei der Durchsetzung von Recht und Gesetz wird 
die ANP ihrer Aufgabe nicht gerecht. Der Ausbildungsstand der Polizisten ist niedrig, das Ausmaß der 
Korruption ist hoch, was auch eine Folge der schlechten Bezahlung sein dürfte. Die Loyalität einzelner 
Polizeikommandeure gilt oftmals weniger dem Staat als lokalen bzw. regionalen Machthabern. In der 
öffentlichen Wahrnehmung ist die ANP daher kein Stabilitäts-, sondern vielmehr oft ein Unsicherheitsfaktor. Es 
wird noch erheblicher Anstrengungen seitens der internationalen Gemeinschaft bedürfen, bis ein Mindestmaß an 
professioneller Aufgabenwahrnehmung durch die afghanischen Polizeikräfte gewährleistet werden kann. 
 

Gleiches gilt auch für die Afghanische Nationalarmee (ANA). Die Vereinigten Staaten von Amerika betreiben 
den Aufbau der ANA mit großem Mitteleinsatz. Es besteht Einigkeit, dass es noch weitere fünf bis zehn Jahre 
dauern wird, um die ANA in die Lage zu versetzen, selbständig (d.h. ohne unmittelbare Mitwirkung 
internationaler Streitkräfte) Operationen gegen Aufständische im eigenen Land erfolgreich durchzuführen. 
Traditionell verfügt die Armee in Afghanistan über ein höheres Ansehen als die Polizei. Auch die Besoldung der 
ANA-Angehörigen ist höher als die der Polizeikräfte. Internationale Ausbilder beklagen das geringe 
Bildungsniveau und die verbreitete Disziplinlosigkeit der Armeerekruten. (Quelle: Auswärtiges Amt Berlin, 
Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan, Stand: Februar 
2008, Abschnitt I.3) 
 

Die Machtstrukturen in Afghanistan sind vielschichtig und verwoben. Sie haben teilweise feudale Züge. Die 
Unterscheidung zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren ist vor diesem Hintergrund schwierig. 
Politische Rivalitäten beruhen in aller Regel nicht auf ideologisch-programmatischen Gegensätzen. Ihnen liegen 
vielmehr meist ethnische Konflikte oder Rivalitäten um Macht und wirtschaftliche Vorteile zu Grunde. 
Allianzen werden unter pragmatischen Gesichtspunkten geschmiedet. So kommt es für Außenstehende immer 
wieder zu überraschenden Koalitionswechseln, wenn dies aus Sicht der Beteiligten zur Erreichung ihrer Ziele 
opportun erscheint. 
 

Die Abgrenzung einer "politischen Opposition" ist vor diesem Hintergrund schwierig. Im April 2007 schlossen 
sich zahlreiche hochrangige Mitglieder der ehemaligen Nordallianz zur "Nationalen Front" (NF) zusammen. Ihr 
Ziel ist die gemeinsame Wahrung der Interessen und des Einflussbereichs der Machthaber aus dem nicht-
paschtunischen Norden. Präsident Karzai grenzt sich zunehmend von der NF ab, so dass diese sich inzwischen 
selbst als Oppositionskraft bezeichnet, wobei aber nach wie vor auch Mitglieder der NF in der Regierung 
vertreten sind (u.a. Karzais Stellvertreter Massoud). 
 

Es gibt Hinweise, dass einzelne Regierungsmitglieder und einflussreiche Parlamentsabgeordnete die Verfolgung, 
Repression und auch Tötung von politischen Gegnern billigen. Von einer organisierten, gezielten oder zentral 
gesteuerten Verfolgung kann gleichwohl nicht die Rede sein. (Quelle: Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über die 
asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan, Stand: Februar 2008, Abschnitt 
II.1.1) 
 

Thousands of Taliban fighters were captured during the US led coalition military action against Al Qa'ida and 
their Taliban supporters, which started in October 2001. Many continue to be at large. The military action aimed 
at routing out the remaining Al Qa'ida members and Taliban supporters continues.The situation for other former 
Taliban members is different. In early January 2002 more than 260 Taliban prisoners were freed from Kabul 
prison. Hamid Karzai leader of the Interim Administration stated his intention to free all prisoners who held no 
senior position, and said the Taliban rank and file would not be punished. A further 300 captured Taliban 
soldiers released in February 2002 were described by Hamid Karzai as innocent. In southern Afghanistan the 
former Taliban foreign minister Wakil Ahmad Mutawakil surrendered and was being questioned by US officials. 
 

In a paper in February 2002 UNHCR advised that serious problems could continue to be faced by some 
individuals or groups, and those who were associated with or are perceived to have been associated with the 
former Taliban might face serious problems on return.In May 2002 UNHCR-Afghanistan and Oxfam 
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representatives in Afghanistan said that ordinary members of the Taliban movement in southern Afghanistan had 
been able to integrate themselves into the general Pashtun population. But UNHCR emphasised that in other 
areas there is a serious risk that former Taliban or those suspected of affiliation with the Taliban movement, may 
be exposed to infringements of human rights. In particular those people who have worked for the religious police 
will have problems. According to UNHCR it is expected that an amnesty will be declared for Taliban members 
who have not committed war crimes. However at present there is a legal vacuum. 
 

A Danish Fact Finding mission to Afghanistan in September/October 2002 reported that according to 
international aid workers many Pashtuns are in prison in Afghanistan suspected of having served the Taliban. 
UNHCR in Mazar-i-Sharif said that the issue of being suspected of having served the Taliban continues to be a 
major concern for many Pashtuns who fled the northern regions. According to the co-ordinator of UNAMA's 
Civil Affairs Branch former Taliban who previously held high positions and were leaders in the provinces or 
central regions risk persecution in the northern regions and Kabul unless they are part of a powerful network. 
 

According to the Director of the Cooperation Centre for Afghanistan (CCA-an Afghan NGO) a large number of 
people in Afghanistan served the Taliban but were not directly involved in the Taliban movement and these 
people do not have problems in Afghanistan today. However for those who were commandants and leaders or 
who participated in mass murders and injustice against the population the situation is different. CCA stressed 
that the current authorities have not initiated any legal proceedings against persons who are known to have 
committed injustices under the Taliban. Two sources also confirmed that many of those in administrative 
positions under the Taliban continue to work in the same administrative positions under the current 
administration. 
 

In a paper dated July 2003, UNHCR Geneva reported that it is generally presumed that most "rank and file" 
Taliban had already returned to their communities of origin either in Afghanistan or Pakistan. Some hundreds of 
Taliban fighters were released by the Afghan Interim Administration on the grounds that they were "innocent" 
conscripts. UNHCR however reported accusations, discrimination and threats against civilians who worked in 
the administration during the Taliban regime. According to UNHCR the likelihood that they could rise to the 
level of persecution is greater where rank and influence within the movement was more significant. UNHCR 
stated that the risk to specific members and commanders of the Taliban movement requires careful assessment, 
given the amply documented record of attacks, summary executions and massacres by Taliban forces. (Quelle: 
UK Home Office, Afghanistan Country Report, October 2003, Abschnitte 6.209 bis 6.213) 
 

Wie in den vergangenen Jahren hat Präsident Karzai auch anlässlich des großen Opferfestes im Dezember 2007 
eine Amnestie verkündet, die insbesondere Frauen, Kinder und ältere Gefängnisinsassen betrifft. Strafgefangene, 
die für terroristische Aktivitäten und Kapitalverbrechen verurteilt wurden, sind hiervon ausgenommen. 
 

Präsident Karzai hat seit Beginn seiner Amtszeit wiederholt jenen Taliban-Sympathisanten, die keine leitende 
Position während der Taliban-Herrschaft innehatten, eine Amnestie in Aussicht gestellt. Dieses Angebot galt und 
gilt aber nicht für ausländische Taliban-Kämpfer. Um die Jahreswende 2001/02 kam es zu zahlreichen 
Übergriffen und summarischen Exekutionen ausländischer Taliban/Al Q'aida-Kämpfer. Hinzu kamen 
Schilderungen etwa aus dem nordafghanischen Gefängnis Sheberghan, denen zufolge etliche Gefangene beim 
"Containertransport" zum Gefängnis ihren Verletzungen erlagen oder erstickten. Es wird geschätzt, dass 
insgesamt mehr als 8.000 pakistanische Taliban-Kämpfer in Afghanistan umgekommen sind. 
 

Es ist davon auszugehen, dass sich noch mehrere hundert in afghanischen Gefängnissen befinden, so z. B. in 
dem Hochsicherheitsgefängnis Pul-e Charki in der Nähe von Kabul. Regierung und Verwaltung zeigen sich 
bemüht, gegenüber den ehemaligen afghanischen Taliban-Anhängern und -Kämpfern keine Vergeltung zu üben. 
Persönliche Racheakte lokaler Kommandeure können nicht ausgeschlossen werden. Die afghanische Regierung 
versucht über das sog. "Versöhnungsprogramm", das seit Anfang 2005 unter der Leitung des Präsidenten des 
Senats des afghanischen Parlaments, Modjaddedi, steht, gemäßigten ehemaligen Taliban den Weg in die 
afghanische Gesellschaft zu ebnen. Bisher haben dieses Angebot nach Angaben der Kommission über 3500 
Personen angenommen, darunter mehrere frühere Minister und Vizeminister der Taliban sowie der frühere 
Gouverneur der Provinz Zabul und der ehemalige Polizeichef der Provinz Farah. Insgesamt stammt die Mehrzahl 
der Teilnehmer allerdings aus der niedrigen bzw. mittleren Taliban-Riege. Das Programm wird von Beobachtern 
als insgesamt wenig effektiv kritisiert. Einer Reihe der für das Programm tätigen Funktionäre wird korruptes 
Verhalten vorgeworfen. (Quelle: Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante 
Lage in der Islamischen Republik Afghanistan, Stand: Februar 2008, Abschnitt II.1.5) 
 

Eine große Gefahr für die Menschenrechte geht von lokalen Machthabern und Kommandeuren aus. Es handelt 
sich hierbei meist um Anführer von Milizen, die nicht mit staatlichen Befugnissen ausgestattet sind. Die 
Zentralregierung hat auf viele dieser Menschenrechtsverletzer praktisch keinen Einfluss. Sie kann diese Täter 
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weder kontrollieren noch ihre Taten untersuchen oder sie verurteilen. Wegen des desolaten Zustands des 
Verwaltungs- und Rechtswesens bleiben Menschenrechtsverletzungen häufig ohne Sanktionen. 
 

"Warlords", Drogenbarone, Regionalkommandeure und Milizenführer unterdrücken in ihrem Machtbereich 
jegliche Opposition, oft mit harten Sanktionen. Lokale Machthaber (Clanchefs, Milizenführer) inhaftieren 
politisch Andersdenkende ohne förmliches Gerichtsverfahren und sollen geheime, ¿persönliche' Gefängnisse 
unterhalten, teilweise um politische Gegner einzuschüchtern, teilweise um Lösegelder zu erpressen. (Quelle: 
Auswärtiges Amt Berlin, Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik 
Afghanistan, Stand: Februar 2008, Abschnitt II.2) 
 

Die afghanische Verfassung verbietet Folter. Dem EU-Bericht zu Folter und anderer grausamer, unmenschlicher 
oder herabwürdigender Behandlung vom Mai 2003 zufolge gibt es Fälle von Folter durch Angehörige der 
regulären Polizei, des Gefängnispersonals, der militärischen Kräfte sowie des Inlandsgeheimdienstes NDS 
(National Department for Security). Erkenntnissen von Amnesty International sowie des Internationalen 
Komitees für das Rote Kreuz (IKRK) bestätigen diesen Befund. Berichten des IKRK zufolge gibt es jedoch 
keine Erkenntnisse über eine (früher bei den Bürgerkriegsparteien, d. h. Taliban wie Nordallianz übliche) 
systematische Anwendung von Folter durch Staatsorgane. Es ist davon auszugehen, dass Folterungen auch von 
"Warlords" und Milizenführer vorgenommen werden. Frauen und Kinder in Polizeigewahrsam und 
Gefängnissen sind besonders Gefahren gravierender Misshandlung ausgesetzt. (Quelle: Auswärtiges Amt Berlin, 
Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in der Islamischen Republik Afghanistan, Stand: Februar 
2008, Abschnitt III.2) 
 

3. Beweiswürdigung: 
 

3.1 Die Feststellungen zur Identität des Beschwerdeführers ergeben sich aus seinen im Verfahren dazu 
durchgehend gleichlautend getätigten Angaben, die auch durch den im Verfahren vorgelegten Sportlerausweis 
und die Kopie einer afghanischen Sportzeitung, worin über seine Teilnahme an einem lokalen Wettbewerb 
berichtet und auch sein Lichtbild veröffentlicht wurde, belegt wurden. 
 

Die weiteren Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers ergeben sich aus seinen im Verfahren im 
Wesentlichen gleichlautend getätigten Angaben. Unterschiede zu einzelnen im Protokoll über die Einvernahme 
durch das Bundesasylamt festgehaltenen Sachverhaltselementen, wie etwa den Umstand, ob der 
Beschwerdeführer - wie in der entsprechenden Niederschrift vom 25.04.2003 enthalten und von ihm im Zuge der 
Einvernahme durch den Asylgerichtshof am 03.03.2009 bestritten - in Kabul von 1993 bis 1995 Militärdienst 
geleistet hat, dürften auf Unschärfen im Zuge der Dolmetschung der Angaben des Beschwerdeführers gegenüber 
dem Bundesasylamt zurückzuführen seien, zumal die damalige Einvernahme durch eine iranisch-stämmige 
Dolmetscherin für Persisch durchgeführt wurde, während die Muttersprache des Beschwerdeführers Pashtu ist. 
Hinsichtlich der festgehaltenen Angaben zum Militärdienst ist allerdings bereits der Inhalt der Niederschrift vom 
25.04.2003 insoferne nicht stimmig, als diese auch Angaben darüber enthält, dass der Beschwerdeführer von 
1988 bis 1994 in Kabul eine höhere Schule besucht habe. 
 

Letztlich hat auch die kriminaltechnische Untersuchung der vom Beschwerdeführer im Verfahren vorgelegten 
Ausfertigung eines gegen ihn gerichteten Haftbefehls keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Verfälschung 
ergeben. 
 

Die Angaben des Beschwerdeführers stehen auch im Einklang mit den Feststellungen über die Situation im 
Herkunftsstaat. Der zu den vom Beschwerdeführer vorgebrachten Ereignissen herangezogene zeitnahe 
Länderbericht (UK Home Office, Afghanistan Country Report 2003) gibt hinsichtlich von Personen, die für die 
Taliban gearbeitet haben, unter Berufung auf unterschiedliche Quellen uneinheitliche Einschätzungen wieder. 
Während nach der darin zitierten Aussage des Direktors der Nichtregierungsorganisation CCA solche Leute in 
Afghanistan zum Zeitpunkt der Angaben keine Probleme haben, wurde im Bericht von UNHCR Genf vom Juli 
2003 dargestellt, dass Anschuldigungen, Diskriminierung und Drohungen gegen Zivilisten gerichtet worden 
seien, die in der Verwaltung des Talibanregimes tätig gewesen sind. Vor diesem Hintergrund und der auch nach 
den Feststellungen über die aktuelle Lage in Afghanistan nach wie vor nicht gegebenen Rechtssicherheit und 
Schwäche der staatlichen Strukturen kann nicht mit der erforderlichen Sicherheit davon ausgegangen werden, 
dass das Vorbringen des Beschwerdeführers nicht den Tatsachen entspreche. 
 

Im Verfahren haben sich im Zuge der Einvernahmen des Beschwerdeführers keine Anhaltspunkte für das 
Vorliegen von Asylausschlussgründen ergeben. 
 

3.2 Die Feststellungen zur Situation in Afghanistan stützen sich auf den Inhalt der genannten aktuellen Quellen. 
Angesichts der Seriosität der genannten Quellen und der Plausibilität der übereinstimmenden Aussagen, denen 
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die Parteien des Verfahrens nicht entgegengetreten sind, besteht kein Grund, an der Richtigkeit dieser Angaben 
zu zweifeln. 
 

II. Rechtliche Beurteilung: 
 

1.1 Gemäß Art. 151 Abs. 39 Z 1 B-VG wird mit 1. Juli 2008 der bisherige unabhängige Bundesasylsenat zum 
Asylgerichtshof. Nach Art. 151 Abs. 39 Z 4 B-VG sind am 1. Juli "beim unabhängigen Bundesasylsenat" 
anhängige Verfahren vom Asylgerichtshof weiterzuführen. Gemäß § 75 Abs. 7 Z 1 Asylgesetz 2005 idF Art. 2 
BG BGBl. I 4/2008 sind Verfahren, die am 1. Juli 2008 beim unabhängigen Bundesasylsenat anhängig sind, vom 
Asylgerichtshof weiterzuführen; Mitglieder des unabhängigen Bundesasylsenates, die zu Richtern des 
Asylgerichtshofes ernannt worden sind, haben alle bei ihnen anhängigen Verfahren, in denen bereits eine 
mündliche Verhandlung stattgefunden hat, als Einzelrichter weiterzuführen. Da im vorliegenden Verfahren 
bereits vor dem 1. Juli 2008 eine mündliche Verhandlung vor dem nunmehr zuständigen Richter stattgefunden 
hat, ist von einer Einzelrichterzuständigkeit auszugehen. 
 

1.2 Gemäß § 23 Abs.1 AsylGHG (Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz; Art. 1 BG BGBl. I 4/2008) sind, soweit 
sich aus dem Asylgesetz 2005 - AsylG 2005, BGBl. I Nr. 100 nicht anderes ergibt, auf das Verfahren vor dem 
Asylgerichtshof die Bestimmungen des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBl. Nr. 
51, mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des Begriffs "Berufung" der Begriff 
"Beschwerde" tritt. 
 

Die mit Schreiben vom 15.05.2003 erhobene Berufung gegen den angefochtenen Bescheid gilt daher nunmehr 
als Beschwerde und es ist der Rechtmittelwerber als Beschwerdeführer zu bezeichnen. 
 

1.3 Gemäß § 75 Abs. 1 erster und zweiter Satz AsylG 2005 sind alle am 31.12.2005 anhängigen Asylverfahren 
nach dem Asylgesetz 1997 (AsylG) zu Ende zu führen. § 44 AsylG gilt. 
 

Gemäß § 44 Abs. 1 AsylG idF BGBl. I Nr. 101/2003 sind Verfahren über Asylanträge und 
Asylerstreckungsanträge, die - wie der vorliegende - bis zum 30.04.2004 gestellt wurden, nach den 
Bestimmungen des AsylG 1997, BGBl. I Nr. 76/1997 idF BGBl. I Nr. 126/2002 zu führen. Nach § 44 Abs 3 sind 
die §§ 8, 15, 22, 23 Abs. 3, 5 und 6, 36, 40 und 40a idF BGBl. I Nr. 101/2003 auch auf Verfahren gemäß Absatz 
1 anzuwenden. 
 

Gemäß § 23 AsylG (bzw. § 23 Abs. 1 AsylG idF der AsylGNov. 2003) ist auf Verfahren nach dem AsylG, 
soweit nicht anderes bestimmt ist, das AVG anzuwenden. 
 

Gemäß § 66 Abs. 4 AVG hat die Rechtsmittelinstanz, sofern die Beschwerde nicht als unzulässig oder verspätet 
zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch 
hinsichtlich der Begründung ihre Anschauung an die Stelle jener der Unterbehörde zu setzen und den 
angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern. 
 

2.1 Gemäß § 7 AsylG hat die Behörde Asylwerbern auf Antrag mit Bescheid Asyl zu gewähren, wenn glaubhaft 
ist, dass ihnen im Herkunftsstaat Verfolgung (Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention) droht 
und keiner der in Art. 1 Abschnitt C oder F der Genfer Flüchtlingskonvention genannten Endigungs- oder 
Ausschlussgründe vorliegt. 
 

Nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955, in der 
Fassung des Protokolls über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 78/1974, ist Flüchtling, wer sich aus 
wohlbegründeter Furcht, aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe oder der politischen Gesinnung verfolgt zu werden, außerhalb seines Heimatlandes befindet und 
nicht in der Lage oder im Hinblick auf diese Furcht nicht gewillt ist, sich des Schutzes dieses Landes zu 
bedienen. 
 

Zentraler Aspekt dieses Flüchtlingsbegriffs der GFK ist die wohlbegründete Furcht vor Verfolgung. 
Wohlbegründet kann eine Furcht nur dann sein, wenn sie im Lichte der speziellen Situation des Asylwerbers und 
unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Verfolgerstaat objektiv nachvollziehbar ist (vgl. zB VwGH 
22.12.1999, 99/01/0334; 21.12.2000, 2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Es kommt nicht darauf an, ob 
sich eine bestimmte Person in einer konkreten Situation tatsächlich fürchtet, sondern ob sich eine mit Vernunft 
begabte Person in dieser Situation (aus Konventionsgründen) fürchten würde. Unter Verfolgung ist ein 
ungerechtfertigter Eingriff von erheblicher Intensität in die zu schützende persönliche Sphäre des Einzelnen zu 
verstehen. Erhebliche Intensität liegt vor, wenn der Eingriff geeignet ist, die Unzumutbarkeit der 
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Inanspruchnahme des Schutzes des Heimatstaates bzw. der Rückkehr in das Land des vorigen Aufenthaltes zu 
begründen. Eine Verfolgungsgefahr ist dann anzunehmen, wenn eine Verfolgung mit einer maßgeblichen 
Wahrscheinlichkeit droht; die entfernte Möglichkeit einer Verfolgung genügt nicht (VwGH 21.12.2000, 
2000/01/0131; 25.1.2001, 2001/20/0011). Für eine "wohlbegründete Furcht vor Verfolgung" ist es nicht 
erforderlich, dass bereits Verfolgungshandlungen gesetzt worden sind; sie ist vielmehr bereits dann anzunehmen, 
wenn solche Handlungen zu befürchten sind (VwGH 26.2.1997, 95/01/0454; 9.4.1997, 95/01/0555), denn die 
Verfolgungsgefahr - Bezugspunkt der Furcht vor Verfolgung - bezieht sich nicht auf vergangene Ereignisse (vgl. 
VwGH 18.4.1996, 95/20/0239; vgl. auch VwGH 16.2.2000, 99/01/0397), sondern erfordert eine Prognose. 
Verfolgungshandlungen, die in der Vergangenheit gesetzt worden sind, können im Rahmen dieser Prognose ein 
wesentliches Indiz für eine Verfolgungsgefahr sein (vgl. dazu VwGH 9.3.1999, 98/01/0318). Die 
Verfolgungsgefahr muss ihre Ursache in einem der Gründe haben, welche Art. 1 Abschnitt A Z 2 GFK nennt 
(VwGH 9.9.1993, 93/01/0284; 15.3.2001, 99/20/0128); sie muss Ursache dafür sein, dass sich der Asylwerber 
außerhalb seines Heimatlandes bzw. des Landes seines vorigen Aufenthaltes befindet. Die Verfolgungsgefahr 
muss dem Heimatstaat bzw. dem Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes zurechenbar sein (VwGH 
16.6.1994, 94/19/0183; 18.2.1999, 98/20/0468). Relevant kann aber nur eine aktuelle Verfolgungsgefahr sein; 
sie muss vorliegen, wenn der Asylbescheid erlassen wird; auf diesen Zeitpunkt hat die Prognose abzustellen, ob 
der Asylwerber mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Verfolgung aus den genannten Gründen zu befürchten 
habe (vgl. VwGH 9.3.1999, 98/01/0318; 19.10.2000, 98/20/0233). Besteht für den Asylwerber die Möglichkeit, 
in einem Gebiet seines Heimatstaates, in dem er keine Verfolgung zu befürchten hat, Aufenthalt zu nehmen, so 
liegt eine inländische Fluchtalternative vor, welche die Asylgewährung ausschließt (vgl. VwGH 24.3.1999, 
98/01/0352). Das einer "inländischen Fluchtalternative" innewohnende Zumutbarkeitskalkül setzt voraus, dass 
der Asylwerber im in Frage kommenden Gebiet nicht in eine ausweglose Lage gerät, zumal auch wirtschaftliche 
Benachteiligungen dann asylrelevant sein können, wenn sie jegliche Existenzgrundlage entziehen (VwGH 
8.9.1999, 98/01/0614, 29.3.2001, 2000/20/0539). 
 

2.2 Aus dem Vorbringen des Beschwerdeführers, das hinsichtlich der Bedrohungssituation auch im Einklang mit 
den Feststellungen zur allgemeinen Sicherheitslage in Afghanistan steht, ergibt sich, dass dem Beschwerdeführer 
im Falle einer Rückkehr in den Herkunftsstaat aufgrund seines zumindest unterstellten Naheverhältnisses zum 
früheren Taliban-Regime mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit Strafverfolgungsschritte oder auch Gefahr von 
Seiten Angehöriger einer Mujaheddin-Gruppe, die gegebenenfalls ihre Positionen innerhalb der 
Srafverfolgungsstrukturen zum Nachteil des Beschwerdeführers missbrauchen könnten, droht. Die vom 
Beschwerdeführer vorgebrachte Bedrohung seiner Freiheit und der körperlichen Integrität weist unzweifelhaft 
asylrelevante Intensität auf. 
 

2.3 Zwar stellen diese Umstände - falls der Haftbefehl gegen den Beschwerdeführer durch Befugnismissbrach 
zustande gekommen sein sollte - allenfalls keine Eingriffe von "offizieller" Seite dar. Da das Asylrecht als 
Ausgleich für fehlenden staatlichen Schutz konzipiert ist (VwGH 13.11.2001, 2000/01/0098) kommt es aber 
nicht darauf an, ob die Verfolgungsgefahr vom Staat bzw. Trägern der Staatsgewalt oder von Privatpersonen (zB 
von lokalen Machthabern, die Machtbefugnisse missbrauchen) ausgeht, sondern vielmehr darauf, ob im Hinblick 
auf eine bestehende Verfolgungsgefahr ausreichender Schutz besteht (vgl. dazu VwGH 16.4.2002, 99/20/0483; 
14.10.1998, 98/01/0262). Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshof ist zur Feststellung, ob ein 
solcher ausreichender Schutz vorliegt - wie ganz allgemein bei der Prüfung des Vorliegens von wohlbegründeter 
Furcht vor Verfolgung - ein "Wahrscheinlichkeitskalkül" heranzuziehen (zB VwGH 22.03.2000, 99/01/0256). 
 

Im vorliegenden Fall ist daher zu prüfen, ob es dem Beschwerdeführer möglich ist, angesichts des ihn 
betreffenden Sicherheitsrisikos ausreichenden Schutz im Herkunftsstaat in Anspruch zu nehmen bzw. ob der 
Eintritt des zu befürchtenden Risikos - trotz Bestehens von Schutzmechanismen im Herkunftsstaat - 
wahrscheinlich ist. Es ist nicht hervorgekommen, dass es der afghanischen Zentralregierung möglich wäre, 
Verfolgungshandlungen durch lokale Machthaber oder Machtmissbrach durch Angehörige von 
Mujaheddinfraktionen zu unterbinden. Nach den getroffenen Feststellungen besteht in Afghanistan derzeit kein 
funktionierender Polizei- oder Justizapparat. Angesichts der dargestellten Umstände ist im Fall des 
Beschwerdeführers daher davon auszugehen, dass er im Falle einer von ihm vorgebrachten - asylrelevante 
Intensität erreichenden - Verfolgung in Afghanistan durch die mangelnde Schutzfähigkeit der staatlichen 
afghanischen Behörden mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit eine ernsthafte Bedrohung seiner Freiheit oder 
seiner körperlichen Integrität zu erwarten hat. 
 

Diese Situation im Herkunftsstaat führt auch dazu, dass der Beschwerdeführer gegenüber den 
Strafverfolgungsbehörden auch bei rechtmäßigem Bestehen des Haftbefehles nicht mit einem entsprechenden 
korrekten Verfahren rechnen könnte. 
 

2.4 Ein in seiner Intensität asylrelevanter Eingriff in die vom Staat schützende Sphäre des Einzelnen führt dann 
zur Flüchtlingseigenschaft, wenn er an einem in Artikel 1 Abschnitt A Ziffer 2 der GFK festgelegten Grund, 
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nämlich die Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder politische 
Gesinnung anknüpft. 
 

Im Fall des Beschwerdeführers geht das oben dargestellte Verfolgungsrisiko auf seine Tätigkeit für die Taliban-
Verwaltung zurück, die auf eine aus Sicht der potentiellen Verfolger (zumindest unterstellte) politische 
Gesinnung zurückzuführen ist. 
 

2.5 Zu einer möglichen inländischen Fluchtalternative ist festzuhalten, dass sich die wohlbegründete Furcht vor 
Verfolgung im Sinne des Art 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention, wenn sie die 
Flüchtlingseigenschaft begründen soll, auf das gesamte Staatsgebiet des Heimatstaates des Asylwerbers beziehen 
muss (vgl. VwGH vom 8.10.1980, Slg Nr 10.255/A). Steht dem Asylwerber die Einreise in Landesteile seines 
Heimatlandes offen, in denen er frei vor Furcht leben kann, und ist ihm dies zumutbar, so bedarf er des 
asylrechtlichen Schutzes nicht. 
 

Solches ist aufgrund des Umstandes, dass für den Beschwerdeführer wegen der allgemeinen schlechten 
Sicherheitslage in Afghanistan Refoulementschutz erteilt worden ist, nicht in Betracht zu ziehen. Daher besteht 
keine inländische Fluchtalternative. 


